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quando gravida evaserit, Sed etsi IIOII COnceperit: aliter labetur
injusta eceptio., uae 800 matrimonio nito reparatur. Auch die
Congreg. CoOneil hat ſich mehrmals in dieſem Sinne ausgeſprochen.Dazu OImm noch, daſs das Verſprechen der Ehe von der Petronellaund durch den ſündhaften Umgang erwidert wurde, ſo daſseine Art CoOontraétus Sponsalitius vorliegt, der und für ſich verpflichtet.Allerdings gibt C8 einige Bedingungen, deren Zutreffen von
einem Unter ſolchen Umſtänden gemachten Eheverſprechen entbinden
Solche Bedingungen ſind Begründete Ur die Ehe werde eine
unglückliche ſein; großer Unterſchied in den beiderſeitigen Lebens
ſtellungen, hinſichtlich der Bildung, der ſocialen Stellung, des Ver
mögens; große und andauernde Feindſchaft von Seite der Eltern als
Folge einer ſolchen Ehe Dieſe und einige andere mſtände würden
wohl von der Erfüllung des Eheverſprechens, nicht aber von einer
anderweitigen Schadloshaltung des geſchädigten Theiles enthbinden.
Qher darf der geſchädigte Theil das angebotene eld annehmenund behalten, obgleich der ſündhafte Umgang nicht jene Folgen atte,we lügneriſcher Weiſe vorgegeben wurden. Mit dieſer Lügegebrauchte Petronella eine Liſt, die zwar die Wahrheit, nichtaber die Gerechtigkeit war Sie mpfieng die Summe als
Entſchädigung des durch die Verweigerung der Ehe erlittenen Unrechtesund des dadurch entgehenden Vortheiles, wozu ſie berechtiget war

inz Ruprecht Buch Spiritual.
(Anwendung des Probabilismus.) Romualdus,ein nicht gerade ſehr gewiſſenhafter Prieſter, der aber zur Serupu⸗loſität neigt und Uunter derſelben umſomehr eidet, als ſich bisherNI entſchließen konnte, einem Moralſyſtem zu folgen, vendet ich

nun, ſeiner Sorupel loszuwerden, dem Probabilismus und
will denſelben conſequent In der Weiſe durchführen, daſs ?u beharrlichm Bezug auf ſich ſelbſt, wie auch etre der Leitung anderer, der
weniger rengen, enn noch probablen Meinung folgt Namentlichglaubt b ſo Oft die Meinungen arüber verſchieden ſind, ob eine
Pflicht überhaupt vorhanden iſt oder nicht, der die Freiheit in Schutznehmenden Anſicht anhängen dürfen; ferner der milderen
Meinung folgen zu ſollen, enn Zweifel obwaltet, ob eine Ver
ung (Sünde) chwer oder ſei; wenn endlich betreffsder zu einer ſchweren Verſündigung nothwendigen ſubjectiven Be
dingungen (Erkenntnis und gehörige Bethätigung des Willens) in
Bezug auf einen Pönitenten Unklarheit errſcht glaubt eV, nach den
nämlichen Grundſätzen des Probabilismus ſich für eine bloßleichte Verſündigung entſcheiden zu müſſen. Was i ſt 3umVerhalten des Romualdus um allgemeinen 3 25 vas 5ſeinen beſonders angeführten Anſichten (II.) 3U agen?Natürlich wird vorausgeſetzt, daſs der Probabilismus berechtigt und
deſſen. Anwendung erlaubt iſt

er „Theol. prakt. Quartalſchrift“, 1898. 5
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Nach der lichtvollen Ausführung Lehmkuhls ( 8² 89.)bezieht ſich der Probabilismus nuUr auf die Erlaubtheit einer

Handlung ſich, nicht auf ihre Giltigkeit oder Geeignetheit)
3u einem (beſtimmt) zu erreichenden Zweck Wenn ‘S ſich demnachMaterie und Form der Sacramente handelt, 0 iſt, ſofern ihreGiltigkeit auf dem Spiele ſteht, das erwähnte Syſtem nicht N Be
A5 ziehen. Die ewige Seligkeit iſt das Ziel, das jedem Menſchengeſteckt iſt; was zur Erreichung dieſes Zieles Iim Verhältnis eines
nothwendigen Mittels ſteht, muſs natürli auch geſetzt werden, und
nichts diesbezüglich 0 Wahrſcheinlichkeit, ondern CS muſs,wie CS von einleuchtet, ſoweit als möglich moraliſche 1  Er.  2hei angeſtrebt werden. Ferner kann vieles, was ſich geſtattet
väre, entweder infolge der allgemeinen Schwäche der menſchlichenNatur oder beſonderer Umſtände Gefahren in ſich bergen und darum
mehr oder minder unerlaubt ſein; endlich ſoll der Menſch nicht nur
das Böſe meiden, ondern auch das Ute thun und nach Maßgabeſeine Standes und der ihm von ott verliehenen Gnaden
der Vollkommenheit ſtreben; und beſonders iſt ES Sache des Beicht⸗
vaters, das Beichtkind nicht bloß nach Thunlichkeit von der unde
abzuhalten, ſondern ES auch den Weg der Tugend 3 führen Soj
ſehr eS Qher zu vünſchen iſt, daſs der Pönitent mindeſtens inſoweitaufgeklärt ſei oder werde, daſs ETL nicht infolge eines falſchen Ge
wiſſens ſündige, ſo verkehrt vare ES, demſelben Unter allen Umſtändendas Leichtere zUum efolgen anzurathen oder gur anzubefehlen.Aus dem Geſagten iſt zu erſehen, Unter welchen Vorausſetzungenallein das Verhalten des Romualdus als berechtigt bezeichnet werden
kann, und daſs für ihn, der einerſeits Scrupeln neigt, anderer⸗—
ſeits, wie eS gerade bei Scrupulanten nicht elten vorkommt, nichtſehr gewiſſenhaft iſt, die Gefahr nahe liegt, ein Verfahren einzuſchlagen,das ſowo dem Weſen des Probabilismus als den Regeln über
deſſen Anwendung entgegengeſetzt iſt

II In Bezug auf die beſonderen Anſichten des Romualdus
mag Folgendes erwidert werden.

Zu Die hier dargelegte Anſchauung liegt natürlich die
Unter angedeuteten Vorausſetzungen als beſtehend 0  nIm Weſen des Probabilismus; ihr kann und ird daher der Probabiliſt folgen

Aus dem Satze Lex —14 I01I Obligat, ſcheint aufden erſten Anblick nicht nur die Folgerung ſich zu ergeben: Nonh
est imponenda Obligatio, Ubi de 01I Certo COnstat; ondernauch nachſtehende Non 8t imponenda gravis obligatio, UDi tC

So Are denn auch n dieſem Punkte freilich wiederum
Suppositis Supponendis dem Romualdus beizupflichten.

Demungeachtet dürfte bei näherer Betrachtung die Sache ſo
ganz einfach nicht liegen. Wir können nämlich von den ällen,——————99——————— — — —
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bei welchen zwiſchen chwerer und leichter Verpflichtung ſchwererund leichter Sünde) geſchwankt wird, zwei Arten unterſcheiden.Denn erſtens beruht bisweilen genanntes anken auf dem
Zweifel, ob nicht neben einer leichten Ver  ung noch eine
zweite, von der erſten verſchieden, und zwar ſchwere vorhandenſei Hier ird man nach probabiliſtiſchen Principien In der Thatnicht anders als für das Fehlen einer chweren Verpflichtung (inder Praxis) entſcheiden können. So wer das Brevier freiwilligohne innere Aufmerkſamkeit verrichtet, gewiſs angel Ehrfurcht Gott, jedo a U  VV dieſ Grunde in der ege nur
E ob auch ſich vergeht Uebertretung des Kirchen⸗gebotes, das iſt ob dieſes auch die innere Aufmerkſamkeit vorſchreibt,und zwar ſtrenge und Sub nullitatis recitationis. arüber
herrſchen zwei einander entgegengeſetzte, robable Meinungen. Praktiſch wird man darum eine aus dem Kirchengebot hervorgehendediesbezügliche Verpflichtung nicht anerkennen. Ein nderes ähnliches eiſpiel tehe ehmlu I., 900

weitens gibt ‘eS Fälle, In denen vielleicht von zwei Ver
pflichtungen Unden), deren eine die Ere aber In rageſteht, nicht die ede ſein kann, bei welchen vielmehr daran gezweifeltwird, ob die einzige feſtſtehende Verpflichtung Ebertretung eroder El ſei So gibt EeS verſchiedene probable Meinungen darüber,ob ein eidliches Verſprechen, El Sündhaftes zu thun, eine
leichte oder ſchwere Verſündigung ſei Wiederum ſind die Theologendarüber nicht einig, E materia beim Diebſtahl als gravis 3betrachten ſei, ſo daſs S auch hier mehrere robable Anſichten gibtBetrachtet man dieſe zwei eben angeführten Fälle genauer,ſo findet man unſchwer, daſs ſie nicht durchaus gleichartig ſind, dochdürfte en näheres Eingehen auf das Unter  eidende zwiſchen den
ſelben, wie es wohl aus dem Folgenden hervorgehen wird, nichtnothwendig ſein Wie alſo, folgt auch hier aus der theoretiſchenPr ab lit at einer milderen Meinung ohneweiter die aSicherheit derſelben?

Zunächſt iſt auffallend und ſpri eine bejahende Ant
wort der Umſtand, daſs ogar Probabiliſten wie allerini und
Lehmkuhl, von denen erſterer wohl zum erſtenmale ſo rechteigentlich mit dem Probabilismus durchwegs auch Irn macht,letzterer nach genaueſter Darlegung des theoretiſchen Standes der
Fragen regelmäßig nach dem von ihm vertretenen Syſtem die praktiſchen Folgerungen zieht, für Fälle der Art, von welchen jetzt die
Rede iſt, doch nicht immer die praktiſch ſich ergebende Conſequenzals Er hinſtellen. Vergleiche Gury⸗Ballerini 3115 313;II 208 SEN. Lehmkuhl I. 413 7 II IIII. 232 869

Sehr bezeichnend Eei * hier „Maxime autem tung id peccatum
caminositatem NON attendit
leve eSSE mn Praxi 10¹ ebet, 81 urans 20 actionis, promittit, beC
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Sodann kann der rundſatz, auf den ſich der Probabilismus

ſtützt, hier kaum als Forderung der Gerechtigkeit oder doch Billig⸗
keit hingeſtellt werden. Denn iſt S auch zuläſſig, vom Geſetzgeber
anzunehmen, daſs durch eine etwaige orſchri deren xiſtenz
zweifelhaft iſt, nicht verpflichte, ſo iſt * doch nicht ſo EI zu ꝰ-

weiſen, daſs derſelbe auch den rad der Ver  ichtung jedesma
erkennbar machen müſste. Ferner hat der Probabilismus wie
jedes Moralſyſtem als Norm des andeln nUuLr dann Bedeutung,
wenn ETL auch rechtzeitig dem Geiſte zum Bewuſstſein gebracht wird:
nun aber läſst ſich das Gewiſſen wohl unſchwer ſoweit ilden, daſs
ES auch allenfalls während der 0 des Kampfes Erlaubtes und
Unerlaubtes richtig und vernehmlich unterſcheidet, aber viel
chwerer wird * beim Andrang der erſuchung über die Größe der
Verſündigung en Urtheil zu ällen, wenn der Wille ſich ſchon einmal
für das Böſe, falls ES nur nicht chwer ſündhaft iſt, entſchieden hat

Darf weiters in einer Moralfrage auch auf das Uebernatürliche
hingewieſen werden, ſo iſt wohl 3u bemerken, daſs in unſeren Fällen
auch die nade zum Theil ſchon zurückgewieſen kaum mehr
eine beſonders wirkſame Kraft äußern ird Darum dürfte die Pro
babilität der milderen Meinung, von der hier die ede iſt, für
die Praxis äufig, weil beim Handel nicht zUum Bewuſstſein kommend,
überhaupt belanglos ſein, woraus ſich aber auch mit einiger Wahr
ſcheinlichkeit eln Schlu ziehen läſst auf die rage, ob aus der
theoretiſchen Probabilität auch die praktiſche Sicherheit ſich ergibt.

Endlich noch enn Analogon. Damit jemand einer durch ein Geſetz
beſtimmten Strafe erſalle, iſt eS wohl (wenigſtens bei Kirchenſtrafen)
meiſt nothwendig, daſs erſelbe mindeſtens irgendwie das
geſe wiſſe, aber keineswegs iſt eine genaue Kenntnis der Art und
des Usmaße der Strafe erforderli

Aus all dem Angeführten ergibt ſich Bei dieſer zweiten Art
von 4  en kann Aus der theoretiſchen Probabilität der milden An
icht auf die Geltung derſelben für die Praxis nicht mit Sicherheit
geſchloſſen werden; Romualdu hat nicht richtig geurtheilt, da die
Annahme einer bloß leichten Verpflichtung Sünde) nicht ohneweiters
gerechtfertigt iſt

Hinzugefügt möge noch theils zur Erläuterung, theils zur Er⸗
gänzung Folgendes werden: Als feſtſtehen kann auch eine ſchwereVerpflichtung (Verſündigung) nicht betrachtet werden; Darum
ann die Verſündigung nicht den Verpflichtungsgrund zu etwas ieten,

wozu eine gewiſſe ſchwere verbindet, zum Beiſpiel
mpfange des QAcramente. der Buße vor der heiligen Communion.

Dagegen QAre vorhanden die der Erweckung einer voll
kommenen Reue vor Empfang aller jener Sacramente, für die der
Gnadenſtan nothwendig iſt, da * ſich hier nicht unl eln poſitives
Gebot, ondern in gewiſſer Beziehung necessitate medii Er
forderliches handelt oben Dasſelbe läſst ſich wohl auch betreffs
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der Seelenverfaſſung ſagen, die zur würdigen N der
Sacramente gehört Ob aber dieſe eben genannte Folge eintrittbei jedem rad von noch wirklicher) Probabilität der ſtrengerenAnſicht, wir vorderhand ni entſcheiden. Theoretiſchbetrachtet ſcheint 8 wirklich de Fall 3u ſein, da dort, etwaIn der Weiſe eines Mittels Nothwendiges vorhanden ſein muſs, eben
jeder berechtigte Zweifel mögli fernzuhalten iſt 1 9e
nommen dürfte aber dann recht häufig en Anla zu Gewiſſens⸗beängſtigungen ſich rgeben (namentlich In dem hluſs dieſesArtikels erwähnten Fall) Vielleicht erlauben (8 die Zeit und dieon 3u beobachtenden Rückſichten ſpäter ausführlicher auf dieſen Uneinzugehen.

Die Frage, betreffs der Verſündigung eines Pönitentenmit Rückſicht auf die Erkenntnis und Willensbethätigung iſt einereine Thatfrage, und muſs nach den für Feſtſtellun einer atſachegeltenden Regeln entſchieden werden und hat deshalb zunächſt mit
dem Probabilismus ni zu ſchaffen Wenn aber nach gewiſſen

2hafter Unterſuchung eln Zweifel ber die Schwere der Verſündigungzurückbleibt, 0 are S eine Contradietio IN terminis für eine bloßleichte Sünde zu entſcheiden. In Bezug auf die praktiſchen Folgengilt dann (vergl. Lehmkuhl 50) das zu erläuternd und
änzend Bemerkte (1

Hall (Tirol) Ambros Runggaldier
XI (UOtrum et quoties Ad Sancetam Sedem Sit

T1ecurrendum.) Unter dieſer Aufſchri findet ſich ein bemerkens⸗
werter Artikel In „Analecta ecclesiastiea“ 1896 DaS 239, Aus
5  üglich Im „Kölner Paſtoralblatt“ 1897 Seite Derſelbe bildetdie Grundlage für das Folgende.

Kurzer geſchichtlicher Ueberblick Schon In den erſtenchriſtlichen Zeiten war eS üblich, ſich ſowohl in Glaubensſtreitigkeitenals Fragen der Diſciplin nach Rom zu wenden. Der Papſtkonnte die vielgeſtaltigen Geſchäfte nicht ohne Gehilfen beſorgenDeshalb berief EL den römiſchen Clerus und die Biſchöfe der ſubur

2bikariſchen Diöceſen bei wichtigeren Geſchäften 3u ſich u ließ
er allgemeine und particuläre Concilien halten. Um das 131 hrhundert wurden die ſogenannten Conſiſtorien eingeführt. Der
verſammelte regelmäßig in kürzeren Zwiſchenräumen —2Rathgeber, die Cardinäle.

eine geborenenAllein auch das genügte nicht Es ſtellteſich die Notwendigkeit heraus, die Geſchäfte einzelne Cardinals⸗
gruppen zu verteilen Uund einen feſten, ſicheren Geſchäftsgang einzu⸗führen So entſtanden die Cardinals⸗Congregationen. Sixtushat durch die Ulle „Immensa geterni Dei“ Im Jahre 1588 diechon beſtehenden Congregationen beſſer organiſiert, andere neu
errichtet. Der Grundgedanke, welcher den hiebei leitete, iſtin der Ulle mit folgenden orten ausgedrückt: 77 damit die⸗
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